
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Petra Sitte, Simone Barrientos, 
Dr. Birke Bull-Bischoff, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.
– Drucksache 19/23436 –

Aufgaben und Organisationsform der Bundeszentrale für Digitale Aufklärung
(Nachfrage zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf
Bundestagsdrucksache 19/22689)

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

In der Kleinen Anfrage der Fraktion DIE LINKE. zu Aufgaben und Organisa-
tionsform der Bundeszentrale für Digitale Aufklärung (Bundestagsdrucksache 
19/21884) wurden Fragen an die Bundesregierung zur Einordnung dieses Vor-
habens in die Digitalstrategie der Bundesregierung (Frage 5) und zur Namens-
wahl (Frage 11) gestellt. Diese Fragen wurden von der Bundesregierung ledig-
lich mit einem Verweis auf ihre Vorbemerkung beantwortet. Der Vorbemer-
kung der Bundesregierung waren allerdings keine Ausführungen zu entneh-
men, die in einem Zusammenhang mit diesen – teilweise auf einfache Ja-
Nein-Antworten abzielenden – Fragen standen. Zwei weitere Fragen (Fragen 2 
und 6b) wurden nur in Bezug auf Einzelaspekte beantwortet (vgl. Bundestags-
drucksache 19/22689). Die Fragestellenden wiederholen sie daher und bitten 
um vollständige Beantwortung.

1. Ist die „Bundeszentrale“ Teil der Digitalisierungsstrategie der Bundesre-
gierung?

a) Wenn nein, warum nicht?

b) Wenn ja, warum findet sie dann in der 4. Aktualisierten Ausgabe der
Digitalisierungsstrategie von Juni 2020 noch keine Erwähnung als
Vorhaben, obwohl die Pläne für eine solche Stelle schon „vor Corona“
bestanden haben sollen (https://www.behoerden-spiegel.de/2020/07/3
1/bundeskanzleramt-startet-bundeszentrale-fuer-digitale-aufklaer
ung/)?

Die Fragen 1 bis1b werden gemeinsam beantwortet.
„Eine Aktualisierung der Umsetzungsstrategie erfolgt jeweils im Wege der 
Ressortabstimmung. Eine Aufnahme in künftigen Aktualisierungsrunden ist 
möglich.“
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2. Wie versteht die Bundesregierung den Begriff „Bundeszentrale“, und wel-
che Erwägungen haben dazu geführt, ihn hier zu verwenden?

a) Ist dabei die Verwendung des Begriffs „Bundeszentrale“ bewusst vor 
dem Hintergrund erfolgt, dass mit der Bundeszentrale für politische 
Bildung (bpb) und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA) bereits zwei Behörden diesen Begriff im Namen tragen, die 
schwerpunktmäßig Bildungs- und Informationsangebote bereitstellen?

b) Hält es die Bundesregierung für möglich, dass die Verwendung des 
Begriffs „Bundeszentrale“ irreführende Erwartungen bezüglich organi-
satorischer Eigenständigkeit und Ausstattung erweckt, wenn die ana-
log benannten bpb und BZgA auf der Grundlage eigener gesetzlicher 
Regelungen und eines derzeit näherungsweise tausendmal so großen 
Budgets operieren?

Die Fragen 2 bis 2b werden gemeinsam beantwortet.
Vornehmlich begriffsbildend für den Arbeitstitel war die zentrale Bündelung di-
gitaler Aufklärungsangebote u. a. der Bundesregierung.
Etwaige weitergehende Assoziationen in der Öffentlichkeit mit diesen Begriff-
lichkeiten kann die Bundesregierung nicht bewerten.

3. Wann wurde beschlossen, die „Bundeszentrale“ einzurichten bzw. zu star-
ten?

Für die Initiative erging kein formaler Beschluss.

4. Plant die „Bundeszentrale“, für die von ihr bereitgestellten Informations-
angebote auf die Materialien oder Dienstleistungen von Dritten zurückzu-
greifen, sei es entgeltlich oder unentgeltlich, und wenn ja, von wem, und 
in welchem Umfang?

Auf die Vorbemerkung der Bundesregierung in der Antwort auf Bundestags-
drucksache 19/23272 wird verwiesen.
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